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Einleitung: Handlungsfeldorien�erung in der
Sozialen Arbeit

Mar�n Becker, Cornelia Kricheldorff, Jürgen E. Schwab

Ein Modell curricularer Systema�k für Bachelor-
Studiengänge Sozialer ArbeitDie	wissenschaftliche	Pro�ilierung	der	Sozialen	Arbeit	bekam	etwa	abMitte	der	1990er	Jahre,	mit	der	Debatte	um	dieSozialarbeitswissenschaft	als	eigene	Disziplin,	neue	Schubkraft	(vgl.Engelke	1999;	Engelke	et.	al	2008	und	2009;	Mühlum	2004).	Mit	derGründung	der	Deutschen	Gesellschaft	für	Soziale	Arbeit	(früher	DGfS,heute	DGSA)	1989,	die	sich	der	»Förderung	der	Disziplin	undProfession	Sozialer	Arbeit«	verschrieb,	war	der	Grundstein	für	einePro�ilierung	der	Sozialen	Arbeit	in	Lehre,	Forschung	und	Praxis	gelegt.Dies	führte	in	der	Konsequenz	zu	einer	zunehmenden	Emanzipationvon	der	fachlichen	Logik	und	der	Fremdbestimmung	durch	ihretraditionellen	Bezugswissenschaften	(Psychologie,	Soziologie,Erziehungs-	und	Bildungswissenschaft,	Recht,	Politikwissenschaft,Medizin).Seit	dem	Jahr	2001	ist	die	Soziale	Arbeit	auch	in	Deutschland	of�iziellals	eigenständige	Fachwissenschaft	anerkannt.	EntsprechendeBeschlüsse	erfolgten	durch	die	Hochschulrektorenkonferenz	(HRK)	unddie	Kultusministerkonferenz	(KMK).	Die	DGSA	legte	Ende	Januar	2005ein	Kerncurriculum	für	das	Hauptfachstudium	Soziale	Arbeit	vor,	mitdem	die	gemeinsamen	Empfehlungen	der	DGSA,	des	DeutschenBerufsverbandes	für	Soziale	Arbeit	(DBSH),	des	FachbereichstagsSoziale	Arbeit	(FBTS)	und	des	Fachausschusses	Soziale	Berufe	desDeutschen	Vereins	für	öffentliche	und	private	Fürsorge	(DV)	zurStrukturierung	von	Studiengängen	Sozialer	Arbeit	weitergeführt	undkonkretisiert	wurden.	Dieses	Kerncurriculum	knüpfte	an	die



Rahmenordnung	für	den	Diplomstudiengang	Soziale	Arbeit	von	HRKund	KMK	aus	dem	Jahre	2001	an.	Grundlage	und	Leitlinien	bildetendarüber	hinaus	die	gemeinsame	»De�inition	of	Social	Work«	derInternational	Federation	of	Social	Workers	(IFSW)	und	derInternational	Association	of	Schools	of	Social	Work	(IASSW)	aus	demJahre	2000	sowie	die	»Global	Standards	for	Social	Work	Education	andTraining«	aus	dem	Jahre	2004	(www.ifsw.org).In	Folge	des	»Bologna-Prozesses«	wurde	ein	EuropäischerQuali�ikationsrahmen	für	Hochschulbildung	(EQR)	entwickelt,	derdurch	nationale	Quali�ikationsrahmen	umgesetzt	werden	soll.	DieDeutschen	Hochschulen	haben	bereits	2005	einen»Quali�ikationsrahmen	für	deutsche	Hochschulabschlüsse«beschlossen.	Für	Studiengänge	der	Sozialen	Arbeit	wurde	neben	demKerncurriculum	der	DGSA,	durch	den	Fachbereichstag	Soziale	Arbeit	imMärz	2006,	ein	Quali�ikationsrahmen	Soziale	Arbeit	(QR	SArb)entwickelt.	Beide	Papiere	haben	lediglich	Empfehlungscharakter	für	dieHochschulen.	Zur	Abstimmung	der	beiden	Grundlagen	wurdeanlässlich	der	Jahrestagung	der	DGSA	im	November	2010	einDiskussionsprozess	zwischen	Silvia	Staub-Bernasconi	von	der	DGSAund	Uli	Bartosch	vom	FTS	vereinbart.Somit	existieren	mittlerweile	mehrere	Grundlagen	zur	Gestaltungder	Curricula	von	Studiengängen	Sozialer	Arbeit,	an	denen	sich	dieHochschulen	in	Deutschland	orientieren	können.Unter	dem	Aspekt	der	Entwicklung	einer	eigenen	professionellenIdentität,	wird	auch	aktuell	immer	noch	nach	dem	ganz	eigenen,sozialarbeitswissenschaftlichen	Pro�il	und	den	damit	verbundenennotwendigen	Orientierungen	im	Studium	und	in	der	Praxis	der	SozialenArbeit	gefragt	(Otto/Thiersch	2005;	Thole	2005).	In	diesem	Kontextwerden	in	den	nach	der	Bologna-Logik	überarbeiteten	und	neuakkreditierten	Studiengängen	der	Sozialen	Arbeit,	jeweils	abhängig	vonder	Wahl	ihrer	zentralen	Perspektive,	alle	Inhalte	des	Studiums	und	dieder	Bezugswissenschaften,	nach	unterschiedlichen	Modellen	aufeinander	bezogen	und	zugeordnet.So	kann	beispielsweise	eine	zentrale	Orientierung	unter	ethischenAspekten	erfolgen,	mit	der	De�inition	Sozialer	Arbeit	alsMenschenrechtsprofession	(Staub-Bernasconi	2006	und	2003).	Einanderes	Modell	ist	die	Orientierung	an	Lebenswelten	und	der	darin
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erkennbaren	Bedarfe	an	Unterstützung,	Begleitung	und	Intervention(Thiersch	2005).	Soziale	Arbeit	in	der	De�inition	alsHandlungswissenschaft	setzt	vorrangig	auf	Konzeptesozialpädagogischen	Handelns	(Geißler/Hege	2007)	oder	auf	diezentrale	Rolle	von	Methoden	Sozialer	Arbeit	(Galuske	2009).	AuchPerspektiven	internationaler	Sozialer	Arbeit	oder	dieTrägerorientierung,	wie	sie	beispielsweise	an	den	Dualen	Hochschulen(ehemals	Berufsakademien)	praktiziert	werden,	sind	derzeitigeModelle	curricularer	Systematik	an	deutschen	Hochschulen	SozialerArbeit.Die	Handlungsfeldorientierung,	wie	sie	auch	im	»Freiburger	Modell«gewählt	wurde,	das	in	der	vorliegenden	Publikation	im	Mittelpunktsteht,	ist	ein	integrierender	Ansatz,	der	aktuell	an	verschiedenenHochschulen	praktiziert	und	von	einer	Reihe	von	Autoren	aufgegriffenwird.	Nicht	zuletzt	geschieht	dies	auch	vor	dem	Hintergrund	derKompetenzorientierung,	als	Erfordernis	im	Zuge	des	Bologna-Prozesses.	Allerdings	ist	festzustellen,	dass	sich	dieKompetenzorientierung	in	der	Sozialen	Arbeit	bislang	immer	noch	imAu�bau	be�indet.Einen	sehr	tauglichen	Beitrag	für	die	Bestimmung	und	Zuordnungzentraler	Handlungskompetenzen	in	der	Sozialen	Arbeit,	liefert	aktuellMaja	Heiner	(2010)	mit	ihrem	Kompetenzmodell.	Darin	verknüpft	sie»bereichsbezogene	Kompetenzmuster«,	zu	denen	sie»Selbstkompetenz«	(Quali�izierung,	Identitätsentwicklung,Selbstregulation),	»Fallkompetenz«	(Fallanalyse	und	Fallbearbeitung)und	»Systemkompetenz«	(Angebotsvermittlung/-koordination,Organisationsentwicklung)	zählt,	mit	»prozessbezogenenKompetenzmustern«	wie	»Planungs-	und	Analysekompetenz«,»Interaktions-	und	Kommunikationskompetenz«	sowie	»Re�lexions-und	Evaluationskompetenz«.	Aus	der	Kombination	dieserKompetenzmuster	lassen	sich,	bezogen	auf	die	Praxisanforderungen,differenzierte	Kompetenzpro�ile	entwickeln	und	erklären.In	ausdrücklicher	Abgrenzung	zu	den	gewachsenenBerufsfeldstrukturen	setzt	Heiner	allerdings	auf	funktional	begründeteHandlungstypen,	wie:



•		»Koordinierende	Prozessbegleitung«	(z.	B.	SozialpsychiatrischerDienst,	Allgemeiner	Sozialer	Dienst/Jugendamt,	Sozialdienst	imKrankenhaus	etc.),•		»Fokussierte	Beratung«	(z.	B.	Erziehungs-/Ehe-/Sucht-/Schuldner-Beratungsstellen,	Adoptionsvermittlung	etc.),•		»Begleitende	Unterstützung	und	Erziehung«	(Heimerziehung,Tagesgruppen,	betreute	Wohnformen,	Sozialpsychiatrie,Erziehungsbeistandschaft	etc.),•		»Niedrigschwellige	Unterstützung,	Förderung	und	Bildung«(Bürgerhaus,	Jugendhaus,	Arbeitslosentreff,	Tagesstätten	fürpsychisch	Kranke,	Selbsthilfetreffs	etc.).Um	eine	Begriffsklärung	im	Sinne	einer	de�initorischen	Abgrenzungund	damit	einer	re�lektierten	Handlungsorientierung	bemühen	sichDieter	Kreft	und	C.	Wolfgang	Müller	(2010).	Sie	halten	zwar	an	demParadigma	der	alten	›klassischen‹	drei	Methoden:	Einzelfallhilfe,Gruppenarbeit	und	Gemeinwesenarbeit	als	Ordnungsschema	fest,schlagen	aber	vor,	zukünftig	nur	noch	diese	als	Methoden	zubezeichnen	und	alle	anderen	bisher	sog.	Methoden	als	»Verfahren«umzubenennen.	Ob	sich	diese	Begriffsde�inition	in	der	Fachweltdurchsetzen	wird,	darf	bei	allem	Respekt	vor	dem	Renommee	und	derLeistung	der	beiden	Autoren	in	der	und	für	die	Soziale	Arbeitbezweifelt	werden.Die	ebenfalls	im	Band	von	Kreft	und	Müller	vorgenommeneHierarchisierung	der	Bedeutung	von	»Handlungskonzepten	–Methoden	–	Verfahren	–	Techniken«,	wie	sie	auch	zuvor	schon	vonGeisler/Hege	(2007)	und	Galuske	(2009)	skizziert	wurde,	darf	dagegenals	zukunftsweisend	betrachtet	werden,	wenn	auch	sowohl	dieTrennschärfe,	als	auch	die	Zuordnungen	nicht	immer	unumstrittensind,	wie	am	Beispiel	»Empowerment«	(Handlungskonzept/Ansatzoder	Methode?)	leicht	zu	zeigen	ist	(Herriger	2010).Auf	der	Grundlage	des	dreidimensionalen	Kompetenzbegriffs,	wie	erim	Europäischen	Quali�ikationsrahmen	(EQR)	de�iniert	wird,	spielensowohl	theoriebegründete	Handlungskonzepte,	wie	auch	die	Methodender	Sozialen	Arbeit,	eine	wichtige	Rolle	beim	integrierenden	Modell	derHandlungsfeldorientierung.	Die	Kombination	von	Wissensbeständenaus	Bezugswissenschaften	und	originär	sozialarbeitswissenschaftlicher



Erkenntnisse	(Erklärungswissen),	mit	Kenntnissen	und	Fähigkeiten	derEntwicklung	und	Anwendung	von	Methoden	(Handlungswissen	undAnalyse-/Synthese-/Kritikfähigkeit),	bildet	auf	der	Grundlage	vonWertorientierungen	und	Haltungen,	die	Basis	der	Ausbildungspezi�ischer	Handlungskompetenzen	Sozialer	Arbeit.Die	alten	drei	›klassischen‹	Methoden	der	Sozialen	Arbeit,	SozialeEinzelfallhilfe,	Soziale	Gruppenarbeit	und	Gemeinwesenarbeit,	haben	inden	letzten	Jahrzehnten	eine	deutliche	Ausdifferenzierung	erfahrenund	neue	Ansätze	und	Methoden	kamen	hinzu.	Allerdings	ist	dieEntwicklung	von	Handlungskonzepten	und	Methoden	nicht	beliebig,sondern	es	spiegeln	sich	darin	immer	auch	die	gegenwärtigengesellschaftlichen	Bedingungen	und	Probleme	wider.Methodenentwicklung	ist,	wie	die	Soziale	Arbeit	überhaupt,	nur	reaktivzu	gesellschaftlichen	Prozessen	und	Veränderungen	zu	denken,	alsogenerell	im	Kontext	gesellschaftlicher	Ein�lussfaktoren	zu	begreifen.Während	die	Systematisierung	der	Methodenlehre	Sozialer	Arbeit	inden	letzten	Jahren	durch	au�lagenstarke	Werke	(Kreft/Müller	2010;Galuske	2009;	Spiegel	2008)	neu	belebt	wurde	und	fortgeschritten	ist,bleibt	deren	systematischer	Bezug	auf	bestimmte	Handlungsfelder,	diedurch	den	gesellschaftlichen	und	demogra�ischen	Wandelgekennzeichnet	sind,	noch	eher	unbefriedigend.	So	wird	beispielsweisebei	Galuske	(2009)	sein	fachlicher	Bezug	zur	Jugendarbeit	sehr	deutlich–	andere	Handlungsfelder,	wie	beispielsweise	die	Soziale	Altenarbeitoder	die	Interkulturelle	Soziale	Arbeit,	werden	nicht	explizit	in	denBlick	genommen	und	damit	ihre	spezi�ischen	Bedingungenvernachlässigt.Handlungsfeldorientierung	im	Sinne	des	»Freiburger	Modells«bedeutet	deshalb,	die	aktuellen	Bedingungen	und	Entwicklungen	inverschiedenen	Feldern	der	Sozialen	Arbeit	in	den	Blick	zu	nehmen	unddie	daraus	abzuleitenden	Aktionen	und	Interventionen,	mit	denen	dieSoziale	Arbeit	fachlich	antwortet,	in	Bezug	zu	setzen	zu	den	jeweilspassenden	weil	notwendigen	Handlungskonzepten	und	Methoden.Dabei	werden	Gemeinsamkeiten,	aber	auch	Unterschiede	in	denverschiedenen	Handlungsfeldern	sichtbar.	Handlungskonzepte,Methoden	und	Techniken	werden	also	auf	handlungsfeldspezi�ischeCharakteristika	von	Aufgabenstellungen,	Rechtsgrundlagen,



Governance,	Trägerlandschaften	Situationen	und	Personen	bezogen.Dadurch	werden	Gestaltungs-	und	Kontexterfordernisse

Abb. 0.1: Das »Freiburger Modell der Handlungsfeldorien�erung« im Studiengang Bachelor Soziale
Arbeit an der Katholischen Hochschule Freiburgdeutlich,	die	an	Handlungskonzepte	und	Methoden	zu	stellen	sind	undes	wird	deren	technokratischen	Ver-	und	Anwendung	vorgebeugt,	die»reiner«	Methodenlehre	latent	innewohnt.	So	lässt	sich	eine	Systematikfür	die	Gestaltung	von	Studiengängen	Sozialer	Arbeit	entwickeln,	wiesie	an	der	Katholischen	Hochschule	Freiburg	bereits	seit	einigen	Jahrenpraktiziert	wird.Zentrale	curriculare	Prinzipien	in	diesem	»Freiburger	Modell«	sind:•		Handlungsfeldorientierung,•		Anwendungsorientierung,•		Verknüpfung	von	Praxis-	und	Wissenschaftsorientierung•		professionelle	Grundhaltungen	und	ethische	Orientierung



Didak�k der Handlungsfeldorien�erung – Lehr- und
LernformenIm	Setting	von	Studiengang	und	Hochschule	ist	das	Prinzip	derHandlungsfeldorientierung	auch	didaktisch	verankert.	Zur	Aufgabe,	zurberu�lichen	Rolle	und	komplexen	Anforderungen	soll	am	Fall,	passendzu	Handlungsfeld	und	Problem,	recherchiert,	analysiert,	entwickelt	und�iktiv	gehandelt	werden.	Der	Ansatz	des	forschenden	undproblemlösenden	Lernens	mit	aktiver	Rolle	und	Selbstorganisation	(inPeer-Teams)	entspricht	dem	aktiven	Lernhabitus	und	ist	schon	Teil	derStudieneingangsphase	(vgl.	StudPo	B.	A.	Soziale	Arbeit)	(vgl.	Rohr/denOuden/Rottlaender	2016).	Dies	bedeutet,	reale	Arbeitsroutinen	undberu�liche	Praxen	im	Studium	nicht	einfach	abzubilden	oder	Abläufenachzuahmen.	Vielmehr	lernen	Studierende	in	Praktika	Fragen	undFormen	des	beru�lichen	Alltags	kennen,	und	diese	fachlich	zure�lektieren.	In	mehreren	Praxisphasen	lernen	sie	so	beru�liche	Praxenals	reale	Modelle	kennen.	Daran	re�lektieren	sie	kritisch	fremdes	wieeigenes	Verhalten	und	Handeln	mit	erforderlichen	Kompetenzen.	Diebesondere	akademische	Chance	des	B.	A.-Studiums	liegt	in	einerre�lexiven,	wissenschaftlichen	Systematisierung	der	Analysegesellschaftlicher	Realitäten	mit	Lebenswelten,	Sozialräumen	undsozialen	Problemen.	Theoretische	Modelle	liefern	da	allgemeingültigeZugänge	zu	Verstehens-,	Erklärungs-	und	Begründungswissen	fürmögliches	Handeln.	Dies	regt	an	und	erweitert	Denk-	undHandlungsräume	anders	als	an	einer	Fachschule.	Für	lehrendeDozenten	an	der	Hochschule	für	Angewandte	Wissenschaft	bedeutetdies	eine	didaktische	Aufgabe.	Inwieweit	»beru�liche	Praxen	undPraktiker«	mit	wissenschaftlichem	Wissen	arbeiten	und	unteralltäglichem	Handlungsdruck	es	nutzen,	ist	immer	wieder	vielfältigerAnlass	für	Untersuchung	und	Fachdiskussionen	(vgl.	Dewe	2012).Im	modularisierten,	kompetenzorientierten	Studium	gilt	es	vonAnfang	an,	Lehr-	und	Lern-Räume	in	Modulen	zu	gestalten,	die	esStudierenden	ermöglichen,	ihre	Potentiale	zu	entdecken	und	zuentwickeln.	Persönlichkeitsentwicklung	und	Bildung	als	zentraleDimensionen	des	Studiums	von	jungen	Erwachsenen	gilt	es,	inbesonderem	Maße	für	die	Studiengänge	Soziale	Arbeit	und	Pädagogik



zu	sehen.	Absolventen	sollen	diese	beru�lich	in	ihrer	Arbeit	auchumsetzen	und	integrieren	können	(vgl.	Rohr/den	Ouden/Rottlaender2016).	Passend	zu	beru�lichen	Aufgaben	und	Anforderungen	inHandlungsfeldern	(Kompetenz-	und	Berufsorientierung)	sindKompetenzpro�ile	als	Modell	in	eine	re�lexive	Auseinandersetzung	derStudierenden	einzubringen	(vgl.	Schwab	2018).	Module	lassen	sichdidaktisch	so	gestalten,	dass	sie	es	fördern,	Grundlagenwissen	undTheorie	mit	Formen	der	Anwendung	kompetenzorientiert	zuverbinden.	Die	Arbeit	an	Fall-	und	Feldbeschreibungen	oder	inProjekten	mit	hohem	Realitätsbezug	können	dies	systematischunterstützen.	Das	»Freiburger	Modell	der	Handlungsfeldorientierung«setzt	auf	dieses	Potential	der	Fall-	und	Feldarbeit	als	didaktischenErprobungsraum,	der	ein	re�lexives	Bedenken	in	Peer-Arbeitsgruppenvon	analytisch-diagnostischen	bis	zur	Entwicklung	von	Interventions-Optionen	in	Schritten	ermöglicht	(Schwab	2019).
Handlungsfeldorien�erungHandlungsfeldorientierung	meint,	Lebens-	und	Problemlagen	in	derwechselseitigen	Bedingtheit	von	individueller	Ausprägung	undgesellschaftlicher	Kontextualisierung	kritisch	wahrzunehmen	und	zuverstehen	und	dafür	das	relevante	Erklärungs-	und	Handlungswissenzu	vermitteln.	Dazu	werden	die	Studierenden	mit	den	aktuellenFragestellungen	sowie	den	Handlungskonzepten	und	Methoden	inexemplarischen	Handlungsfeldern	der	Sozialen	Arbeit	vertrautgemacht.Begleitend	zu	den	handlungsfeldorientierten	Seminaren	sieht	dasCurriculum	entsprechende	Lehrveranstaltungen	vor,	in	denen	für	diejeweiligen	Handlungsfelder	Sozialer	Arbeit	relevante	Theorien,	Ansätzeund	Konzepte	vermittelt	werden,	deren	Kenntnisse	sowohl	alsVoraussetzungen	in	die	Seminare	zu	Handlungsfeldern	ein�ließen	alsauch	dort	weiterbearbeitet	und	transferiert	werden.In	(Lehr-)Forschungsprojekten	werden	Studierende	einerseits	anden	aktuellen	Stand	der	Forschungsmethoden	herangeführt,	machenaber	auch	erste	eigene	Erfahrungen	mit	der	systematischen



Bearbeitung	eines	eigenen	Forschungsanliegens	in	exemplarischenHandlungsfeldern,	meist	in	Kooperation	mit	Praxiseinrichtungen.Praxisprojekte,	die	in	jeweils	unterschiedlichen	HandlungsfeldernSozialer	Arbeit	angesiedelt	sind	und	zusammen	mit	Praxispartnern	inweitgehender	Selbstorganisation	der	Studierenden	durchgeführtwerden,	bieten	einen	Erfahrungsrahmen	für	die	jeweils	relevantenHandlungskonzepte	und	Methoden	und	schaffen	damit	Gelegenheitenzum	Kompetenzerwerb.
Anwendungsorien�erungDie	curriculare	Handlungsfeldorientierung	verbindet	sich	mit	einerBetonung	des	Theorie-Praxis-Bezugs,	also	einerAnwendungsorientierung.	Andererseits	muss	professionelles	Handelnin	den	unterschiedlichen	Handlungsfeldern	der	Sozialen	Arbeittheoriegeleitet	sein.	Soll	also	im	Studium	erworbenes	Wissen	in	Bezugauf	die	Theorien	und	Konzepte	der	Sozialen	Arbeit	zum	Fundamentprofessioneller	Praxis	werden,	muss	dieses	Wissen	auf	seineAnwendbarkeit	hin	überprüft	werden	können.	Dazu	bieten	sichPraxisphasen	an,	die	das	Studium	durchgehend	begleiten.	In	denAnfangssemestern	sollen	Studierende	in	berufsorientierendenSeminaren	nicht	nur	mit	der	Geschichte,	den	unterschiedlichenHandlungsfeldern	und	Berufsrollen	in	der	Sozialen	Arbeit	vertrautgemacht	werden,	sondern	können	sich	in	Kleinprojekten	selbst	in	derPraxis	erleben	und	erste	Rollenerfahrungen	machen.	Dabei	lassen	sicheigene	Vorstellungen	vom	Beruf	der	Sozialen	Arbeit	au�bauen,re�lektieren	und	klären.Im	Praxissemester	können	Studierende	das	erworbene	Wissen	unterprofessioneller	Anleitung	gezielt	in	der	Praxis	anwenden,	re�lektierenund	entsprechend	erweitern.	Eine	intensive	Vorbereitung	undBegleitung	ermöglicht	die	Entwicklung	und	Überprüfung	persönlicherLernziele	und	die	Pro�ilierung	der	eigenen	Berufsidentität.	Dies	regtStudierende	dazu	an,	ihre	Erfahrungen	aus	dem	Praxissemester	in	dasweitere	Studium	einzubringen,	zu	verarbeiten	und



Studienschwerpunkte	entsprechend	den	individuellen	Interessen	zusetzen.Auch	in	der	Methodenlehre	stellt	die	Anwendungsorientierung	imSinne	des	Handlungsfeldbezugs,	ein	kennzeichnendes	Merkmal	dar:neben	der	Vermittlung	von	Überblicks-	und	Hintergrundwissen	zu	denBesonderheiten	der	Methodenlehre	Sozialer	Arbeit,	stellen	begleitendeMethodenseminare	exemplarisch	die	Anwendung	von	MethodenSozialer	Arbeit	in	den	Mittelpunkt.Die	Verbindung	von	Handlungsfeld-	und	Anwendungsorientierungdes	Studiums	wird	weiter	durch	die	Arbeit	in	und	an	Projekten	forciert,die	unterschiedlichen	Handlungsfeldern	zugeordnet	werden	können.Die	Verbindung	von	Projektarbeit	mit	einem	gezieltenKompetenzerwerb	im	Sozialmanagement	wird	angesichts	aktuellerVeränderungen	in	der	Fachpraxis	verständlich.	Zunehmend	ist	dasProjekt	die	Form,	in	der	Soziale	Arbeit	organisiert	ist	und	sich	teilweiseauch	�inanziert.	Die	Befähigung,	Projekte	zu	initiieren,	nach	rechtlichenund	ökonomischen	Aspekten	zu	realisieren,	auf	Nachhaltigkeit	hin	zure�lektieren	und	zu	evaluieren,	wird	zur	Grundquali�ikation,	die	imStudium	der	Sozialen	Arbeit	zu	erwerben	ist.
Verknüpfung von Praxis- und
Wissenscha�sorien�erungWenn	Studierende	in	der	Lage	sein	sollen,	soziale	Probleme	durch	einequali�izierte	beru�liche	Tätigkeit	wissenschaftlich	zu	bearbeiten,	bedarfes	einer	Verknüpfung	von	Fähigkeiten,	bestimmte	Lebens-	undProblemlagen	in	der	wechselseitigen	Bedingtheit	von	Individuum	undGesellschaft.	kritisch	wahrzunehmen,	zu	verstehen	und	erklären	zukönnen,	verbunden	mit	zielorientiertem	und	situationsadäquatemmethodischen	Handeln.Dazu	bedarf	es	sowohl	eines	differenzierten	Wissens	um	diekomplexen	Strukturen	moderner	Gesellschaften,	als	auch	der	Fähigkeitzu	einer	multiperspektivischen	Analyse	der	dadurch	bedingtenprekären	Lebenslagen.	Neben	der	Vermittlung	von	relevantemErklärungs-	und	Handlungswissen,	sollen	Studierende	auch	dazu



befähigt	werden,	eigenverantwortlich	soziale	Phänomenewahrzunehmen,	berufsrelevante	Fragen	zu	stellen	und	sich	das	zurErklärung	erforderliche	Wissen	zu	erarbeiten.	Die	Verbindung	vonLerngelegenheiten	für	Techniken	wissenschaftlichen	Arbeitens	und	derAnleitung	zum	eigenständigen	wissenschaftlichen	Denken	undArbeiten	fordert	zur	Re�lexion	über	die	Möglichkeiten	und	Grenzen	vonForschung	auf.	In	Lehrforschungsprojekten,	die	in	Kooperation	mit	derFachpraxis	durchgeführt	werden	lassen	sich	die	o.	g.	Ansprücheumsetzen.
Professionelle Grundhaltungen und ethische
Orien�erungSelbständiges	beru�liches	Handeln	in	den	unterschiedlichenHandlungsfeldern	der	Sozialen	Arbeit	basiert	auf	professionellenGrundhaltungen.	Folglich	sind	Studierende	der	Sozialen	Arbeitherausgefordert,	eine	beru�liche	Identität	auszubilden,	wozu	dieRe�lexion	des	eigenen	Standpunktes	in	Bezug	auf	motivationaleGrundlagen	und	Grundhaltungen	erforderlich	ist.Durch	das	Kennenlernen	unterschiedlicher	Handlungsfelder	SozialerArbeit	in	den	Eingangssemestern,	können	Orte	geschaffen	werden,	andenen	beru�liches	Handeln	und	Berufsrollen	erschlossen	undre�lektiert	werden.Für	die	Ausbildung	einer	beru�lichen	Identität	braucht	esentsprechende	Lernformen	und	vertrauensvolle	Kontexte.	Diesekönnen	in	kleinen	und	kontinuierlich	über	mehrere	Semesterzusammenarbeitenden	Seminargruppen	zu	Handlungsfeldern	SozialerArbeit	geschaffen	werden.Mit	der	Intention,	Studierende	im	Sinne	einer	ganzheitlichenPersönlichkeitsbildung	zur	Re�lexion	des	eigenen	weltanschaulichenund	ethischen	Standpunktes	anzuregen,	verbindet	sich	das	Ziel,	ihreethischen	Kompetenzen	zu	fördern.



Au�au des BuchesDem	vorgestellten	Modell	folgt	die	vorliegende	Publikation,	dieexemplarisch	folgende	Handlungsfelder	Sozialer	Arbeit	in	den	Blicknimmt:•		Soziale	Arbeit	in	der	Straffälligenhilfe	( 	Kap.	1)•		Soziale	Arbeit	in	gerontologischen	Handlungsfeldern	und	imGesundheitswesen	( 	Kap.	2)•		Soziale	Arbeit	mit	Kindern	in	unterschiedlichen	Lebenslagen	( 	Kap.3)•		Soziale	Arbeit	in	und	mit	Gemeinwesen	( 	Kap.	4)•		Soziale	Arbeit	mit	Migrant*innen	( 	Kap.	5)•		Soziale	Arbeit	mit	Familien	( 	Kap.	6)•		Soziale	Arbeit	mit	Jugendlichen	und	jungen	Erwachsenen	( 	Kap.	7)•		Soziale	Arbeit	mit	verhaltensauffälligen	und	seelisch	behindertenjungen	Menschen	( 	Kap.	8)•		Soziale	Arbeit	mit	Suchtkranken	und	psychisch	kranken	Menschen	(Kap.	9)Diese	Handlungsfelder	werden	im	Folgenden	jeweils	in	einzelnenKapiteln	nach	einer	allen	Kapiteln	gemeinsamen	Struktur	beschrieben.Nach	einer	kurzen	Vorstellung	geschichtlicher	Hintergründe	undEntwicklungen	werden	gesellschaftliche,	politische,	rechtliche,�inanzielle	und	organisatorische	Rahmenbedingungen	des	jeweiligenHandlungsfeldes	dargestellt.	Auf	der	Basis	aktueller	Entwicklungen	undFragestellungen	werden	die	notwendigen	Handlungsbedarfe	abgeleitetund	mit	der	Frage	nach	den	dafür	geeigneten	Konzepten	und	Methodenverknüpft.	Diese	Auseinandersetzung	mit	den	Handlungskonzeptenund	Methoden	erfolgt	auf	der	Basis	der	exemplarischen	Bearbeitungvon	Fallbeschreibungen	und	der	Schilderung	typischerhandlungsrelevanter	Situationen,	die	auch	in	denhandlungsfeldorientierten	Seminaren	im	Studium	Anwendung	�indenkönnen.	An	solchen	praktischen	(Fall-)Beispielen	werden	der	Einsatzvon	und	der	Bezug	auf	Konzepte	und	Methoden	der	Sozialen	Arbeitexemplarisch	dargestellt	und	erläutert	So	können	einerseits	diespezi�ischen	Charakteristika	der	verschiedenen	Handlungsfelder



verdeutlicht	werden,	während	andererseits	die	Interventionennachvollziehbar	dargestellt	sind.	Auf	diese	Weise	erfolgt	eineAuseinandersetzung	mit	den	aktuellen	Herausforderungen	undRahmenbedingungen	der	Sozialen	Arbeit	in	typischenHandlungsfeldern,	im	Sinne	einer	re�lektierenden	Analyse	und	einesPraxis-Theorie-Transfers.Trotz	dieser	gemeinsamen	Struktur	lässt	die	Darstellung	nachHandlungsfeldern	prägnante	Unterschiede	der	Gestaltung	undAnwendung	von	Handlungskonzepten	und	Methoden	erkennen,	diesowohl	auf	unterschiedlichen	Rahmenbedingungen	als	auch	aufunterschiedlichen	Schwerpunkten	bezüglich	der	begründendenTheorien	und	Konzepte	und	damit	auch	auf	den	Zielsetzungen	beruhenkönnen.Aufgrund	des	Anspruches	an	dieses	Buch,	einerseits	ein	möglichstumfassendes	Spektrum	an	Handlungsfeldern	Sozialer	Arbeit	abbildenzu	können	und	andererseits	einen	noch	kompakten	Umfangeinzuhalten,	müssen	die	einzelnen	Kapitel	sehr	komprimiert	gestaltetsein.	Dies	hat	zur	Folge,	dass	nicht	alle	handlungsfeldspezi�ischenEinrichtungen	und	Dienstleistungen	gleichermaßen	Berücksichtigung�inden	können.Ähnliches	gilt	für	die	Darstellung	von	Handlungskonzepten	undMethoden	Sozialer	Arbeit	in	den	jeweiligen	handlungsfeldspezi�ischenKapiteln.	Weil	diese	ausgehend	von	einem	Fall	oder	orientiert	an	einertypischen	Situation	vorgestellt	werden,	ist	auch	hier	eine	Konzentrationauf	bestimmte	fallbezogen	oder	situativ	geeignete	Methoden	und	damiteine	Einschränkung	der	Vielfalt	des	möglichen	Spektrums	vonInterventionen	verbunden.	Ein	Anspruch	dieser	Publikation	ist	es	aber,einen	Überblick	über	die	aktuellen	Entwicklungen	in	denunterschiedlichen	Handlungsfeldern	Sozialer	Arbeit	zu	geben	unddamit	Gemeinsamkeiten	und	Unterschiede	zwischen	ihnen	sichtbar	zumachen.	Damit	ist	dieses	Buch	auch	eine	Orientierungshilfe	im	Studiumder	Sozialen	Arbeit,	eine	Art	Wegweiser	für	die	individuelleRichtungsentscheidung,	mit	welchem	Handlungsfeld	eine	vertiefendeexemplarische	Auseinandersetzung	erfolgen	soll.	Für	Berufsein-	oderUmsteiger	bietet	es	eine	fundierte	und	gleichzeitig	nützlicheEinführung	in	neue	Handlungsfelder	zur	ersten	Orientierung.	Undselbst	für	Praktiker*innen	dürfte	sich	dieses	Buch	als	hilfreiche



Anleitung	zur	Re�lexion	der	eigenen	Alltagsroutinen	und	damit	zurWeiterentwicklung	von	Konzeption	und	deren	Umsetzung	eignen.
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1         Handlungsfeld Soziale Arbeit in der
Straffälligenhilfe

Werner Nickolai, Anne�e Bukowski

1.1       EinleitungDieser	Beitrag	beschäftigt	sich	mit	dem	HandlungsfeldStraffälligenhilfe.	An	unserer	Hochschule	�indet	dazu	einHandlungsfeldseminar	mit	dem	Titel	»Soziale	Arbeit	mit	straffälliggewordenen	Menschen«	statt.	Darüber	hinaus	wird	einFall-/Feldseminar	zum	Handlungsfeld	angeboten.Im	Modulhandbuch	werden	für	diese	Seminare	u.	a.	folgende	Zieleformuliert:•		Studierende	sind	in	der	Lage	ihre	Berufsrolle/n	zu	re�lektieren	undsich	kritisch	mit	beru�lichen	Dienstleistungen	auseinanderzusetzen;•		die	Studierenden	sind	in	der	Lage,	bezugswissenschaftlicheGrundlagen	in	die	Ziele	und	Aufgaben	der	Sozialen	Arbeit	zuintegrieren;•		die	Studierenden	kennen	unterschiedliche	Theorien	undHandlungsansätze	und	können	diese	auf	aktuelle	Fragestellungenanwenden;•		sie	analysieren	theoriegeleitet	Fälle,	Problemkonstellationen	undHandlungsanforderungen	aus	der	Fachpraxis;•		sie	entwickeln	durch	die	exemplarische	Bearbeitung	von	Fällen,Problemkonstellationen	und	aktuell	erkennbarenHandlungsanforderungen	ihr	professionelles	Handeln;•		sie	können	beru�liches	Handeln	theoretisch	begründen,	planen,re�lektieren	und	evaluieren.



An	Inhalten	werden	genannt:•		Berufsrolle/n•		Strukturprinzipien	(Partizipation,	Subsidiarität,	MandatierungSozialer	Arbeit)•		Sozialpolitische	Strukturen•		Hilfesysteme	und	Hilfestrukturen•		Rechtliche	Rahmenbedingungen•		Konzepte	der	Lebenswelt,	Lebenslage,	des	Sozialraums•		Rekonstruktive	Fallbetrachtung	und	Handlungsanalyse•		Interventions-	und	Hilfeplanung	in	interdisziplinären	SettingsDie	im	Handlungsfeldseminar	sowie	in	einem	weiteren	Seminar	zuKriminalitätstheorien	angebotenen	Lehrinhalte	sollen	iminterdisziplinären	Fallseminar,	das	von	beiden	Autor*innenverantwortet	wird,	angewandt	werden.	Dies	geschieht	im	Rahmen	derBearbeitung	von	authentischen	Fällen	aus	derJugendgerichtshilfe/Jugendhilfe	im	Strafverfahren.	Dabei	haben	dieStudierenden	die	Aufgabe,	den	vorgegebenen	Fall	aus	der	Perspektiveder	Jugendgerichtshilfe/Jugendhilfe	im	Strafverfahren	zu	bearbeiten.Die	Darstellung	und	Bearbeitung	eines	solchen	Falles	sollen	imMittelpunkt	dieses	Beitrags	stehen.	Es	würde	den	Rahmen	sprengen,alle	Inhalte	der	Seminare	anzusprechen.Im	weiteren	Verlauf	werden	wir	zunächst	die	Zielgruppe,	mit	der	wires	in	der	Straffälligenhilfe	zu	tun	haben,	kurz	umreißen.	Es	schließt	sicheine	Darstellung	der	Arbeitsfelder	in	der	Straffälligenhilfe	an,	wobei	wirhier	insbesondere	auf	die	Jugendgerichtshilfe/Jugendhilfe	imStrafverfahren	eingehen.	Nach	der	Darstellung	eines	konkreten	Fallsder	Jugendgerichtshilfe/Jugendhilfe	im	Strafverfahren	werden	wir	denmethodischen	Ablauf	der	Fallbearbeitung	vorstellen.	Mit	der(exemplarischen	und	damit	auch	nicht	vollständigen)	Falllösung	endenunsere	Ausführungen.
1.2       Zielgruppe



Als	Straffällige	werden	solche	Jugendlichen	oder	Erwachsenenbezeichnet,	bei	denen	gerichtlich	das	Vorliegen	einer	Straftatfestgestellt	wurde.	Dies	bedeutet	jedoch	nicht,	dass	die	Angebote	undAktivitäten	der	Straffälligenhilfe	nur	konzipiert	wurden	oder	nurerreichbar	sind	für	verurteilte	Straftäter*innen.	So	ist	etwa	dieJugendgerichtshilfe	damit	befasst,	bereits	vor	der	Entscheidung	desGerichts	»die	erzieherischen,	sozialen	und	fürsorgerischenGesichtspunkte	im	Verfahren	vor	den	Jugendgerichten	zur	Geltung«	zubringen	(§	38	Jugendgerichtsgesetz	–JGG).	Dabei	gilt	bis	zumrechtskräftigen	Urteil	die	Unschuldsvermutung.Klient*innen	der	Straffälligenhilfe	können	auch	Strafentlassene	sein,die	ohne	vorzeitige	Entlassung	ihre	ganze	Strafe	verbüßt	haben	und	inAnspruch	nehmen	dürfen,	nicht	weiter	als	Straftäter*innenabgestempelt	zu	werden.	Nicht	zuletzt	ist	die	Straffälligenhilfe	aucheine	Anlaufstelle	für	die	Angehörigen	eines	straffällig	gewordenenMenschen.Voraussetzung	für	die	Straffälligkeit	ist	die	Strafmündigkeit.	Kinderbis	zum	14.Lebensjahr	gelten	als	strafunmündig.	DasJugendgerichtsgesetz	(JGG)	unterscheidet	in	§	1	Abs.	2	zwischenJugendlichen	und	Heranwachsenden.	»Jugendlicher	ist,	wer	zur	Zeit	derTat	vierzehn,	aber	noch	nicht	achtzehn,	Heranwachsender,	wer	zur	Zeitder	Tat	achtzehn,	aber	noch	nicht	einundzwanzig	Jahre	alt	ist.«Die	Bezeichnung	Straffälligenhilfe	drückt	also	nur	aus,	dassMenschen	im	Zusammenhang	mit	dem	Entstehen	und	dem	Verlauf	vonKriminalität	in	Situationen	kommen,	in	denen	sie	einen	spezi�ischenHilfebedarf	haben	können,	der	mit	dem	Straf-	undVollstreckungsverfahren	zusammenhängt	und	mit	Problemen	ihrergesellschaftlichen	(Wieder-)Eingliederung.
1.3       Arbeitsfelder der StraffälligenhilfeDer	Begriff	Straffälligenhilfe	steht	für	alle	öffentlichen	und	privatenHilfs-	und	Unterstützungsangebote	Sozialer	Arbeit,	die	auf	dieResozialisierung	von	Straftäter*innen	abzielen.	Soziale	Arbeit	alsStraffälligenhilfe	verfolgt	das	Ziel,	die	Lebenssituation	und	die



gesellschaftliche	Lage	straffällig	gewordener	Menschen,	aber	auchderen	Angehöriger	dauerhaft	zu	verbessern	(Maelicke/Simmedinger1987).Die	klassischen	Arbeitsfelder,	in	denen	Straffälligenhilfe	geleistetwerden,	sind:•		die	freie	Straffälligenhilfe,	die	meist	von	den	Wohlfahrtsverbändengeleistet	wird	und	überwiegend	(erwachsene)	Männer	und	Frauenanspricht;•		die	Jugendgerichtshilfe,	oder	auch	Jugendhilfe	im	Strafverfahrengenannt,	die	eine	Aufgabe	des	Jugendamtes	darstellt;•		die	Gerichtshilfe	(nur	für	Erwachsene);•		die	Bewährungshilfe;•		die	Führungsaufsicht;•		die	Soziale	Hilfe	in	der	Untersuchungshaft,	im	Strafvollzug	wie	auchin	der	Jugendarrestanstalt.Die	Arbeitsfelder	ließen	sich	auch	nach	der	freien	und	kommunalenHilfe	für	Straffällige	(freie	Träger	und	Kommunen)	und	der	justiziellenStraffälligenhilfe	(Gerichtshilfe,	Bewährungshilfe,	Führungsaufsicht,Soziale	Arbeit	in	der	Untersuchungshaft,	im	Strafvollzug	und	in	derJugendarrestanstalt	als	Aufgabe	der	Justiz)	gliedern.	Hier	sei	nur	amRande	vermerkt,	dass	sich	die	Trägerlandschaft	gerade	in	demetablierten	justiziellen	Bereich	verändern	kann.	So	wurdenbeispielsweise	in	Baden-Württemberg	die	Gerichtshilfe,	dieBewährungshilfe	und	die	Führungsaufsicht	privatisiert.	Träger	war	derVerein	»Neustart«	(gemeinnützige	GmbH).	Eine	erste	Teilprivatisierungfanden	wir	auch	im	Strafvollzug.	So	waren	in	der	JustizvollzugsanstaltOffenburg	die	Mitarbeiter*innen	des	Sozialen	Dienstes,	mit	Ausnahmeder	beiden	geschäftsführenden	Sozialarbeiter,	nicht	bei	der	Justiz,sondern	bei	der	Firma	Kötter	angestellt.	Dies	traf	auch	auf	dieMitarbeiter*innen	des	psychologischen	Dienstes	und	despädagogischen	Dienstes	zu.	Während	der	Verein	»Neustart«	schon	seitvielen	Jahren	in	Österreich	die	Bewährungshilfe	durchführt,	ist	dieFirma	Kötter	auch	in	völlig	anderen	Bereichen	außerhalb	der	SozialenArbeit,	etwa	in	der	Chemischen	Industrie,	in	der	Immobilienverwaltungoder	im	Maschinenbau	tätig.	Es	wäre	lohnend,	hier	nochmals	genauer



zu	hinterfragen,	inwieweit	sich	eine	»privatisierte«	Straffälligenhilfevon	einer	»justiziellen«	Straffälligenhilfe	unterscheidet.	Heute	be�indetsich	wieder	alles	unter	staatlicher	Obhut.	Die	Trägerlandschaft	kannsich	auch	von	Bundesland	zu	Bundesland	unterschiedlich	darstellen.
Jugendgerichtshilfe/Jugendhilfe im StrafverfahrenWird	strafrechtlich	gegen	Jugendliche	oder	Heranwachsende	ermittelt,ist	immer	das	Jugendamt	zu	beteiligen.Nach	§	1	Abs.	1	SGB	VIII	(Kinder-	und	Jugendhilfegesetz)	hat	jederjunge	Mensch	ein	Recht	auf	Förderung	seiner	Entwicklung	und	aufErziehung	zu	einer	eigenverantwortlichen	und	gemeinschaftsfähigenPersönlichkeit.	Um	dieses	Recht	zu	gewährleisten,	soll	die	Jugendhilfejunge	Menschen	in	ihrer	individuellen	und	sozialen	Entwicklungfördern	und	dazu	beitragen,	Benachteiligung	zu	vermeiden	oderabzubauen	(§1	Abs.	3	Nr.	1	SGB	VIII).Erstmals	wurde	die	Jugendgerichtshilfe	(JGH)	imReichsjugendwohlfahrtsgesetz	(1922)	und	imReichsjugendgerichtsgesetz	(1923)	verankert.	Historisch	war	die	JGHzunächst	völlig	auf	die	gerichtliche	Hauptverhandlung	ausgerichtet.	Diewesentliche	Aufgabe	sah	man	darin,	Jugendrichter	zu	unterstützen.	Seitdem	Jugendgerichtsgesetz	(JGG)	von	1953	soll	die	JGH	imJugendstrafverfahren	die	»erzieherischen	und	fürsorgerischenGesichtspunkte	zur	Geltung	bringen	und	dabei	insbesondere	die	in	§	38JGG	normierten	Aufgaben	erfüllen«	(Trenczek	2009).
§ 38 Jugendgerichtsgesetz(1)		Die	Jugendgerichtshilfe	wird	von	den	Jugendämtern	imZusammenwirken	mit	den	Vereinigungen	für	Jugendhilfeausgeübt.(2)		Die	Vertreter	der	Jugendgerichtshilfe	bringen	dieerzieherischen,	sozialen	und	fürsorgerischen	Gesichtspunkteim	Verfahren	vor	den	Jugendgerichten	zur	Geltung.	Sieunterstützen	zu	diesem	Zweck	die	beteiligten	Behörden	durchErforschung	der	Persönlichkeit,	der	Entwicklung	und	der



Umwelt	des	Beschuldigten	und	äußern	sich	zu	denMaßnahmen,	die	zu	ergreifen	sind.	In	Haftsachen	berichten	siebeschleunigt	über	das	Ergebnis	ihrer	Nachforschung.	In	dieHauptverhandlung	soll	der	Vertreter	der	Jugendgerichtshilfeentsandt	werden,	der	die	Nachforschungen	angestellt	hat.Soweit	nicht	ein	Bewährungshelfer	dazu	berufen	ist,	wachen	siedarüber,	dass	der	Jugendliche	Weisungen	und	Au�lagennachkommt.	Erhebliche	Zuwiderhandlung	teilen	sie	demRichter	mit.	Im	Fall	der	Unterstellung	nach	§	10	Abs.	1	Satz	3Nr.	5	üben	sie	die	Betreuung	und	Aufsicht	aus,	wenn	der	Richternicht	eine	andere	Person	damit	betraut.	Während	derBewährungszeit	arbeiten	sie	eng	mit	dem	Bewährungshelferzusammen.	Während	des	Vollzugs	bleiben	sie	mit	demJugendlichen	in	Verbindung	und	nehmen	sich	seinerWiedereingliederung	in	die	Gemeinschaft	an.(3)		Im	gesamten	Verfahren	gegen	einen	Jugendlichen	ist	dieJugendgerichtshilfe	heranzuziehen.	Dies	soll	so	früh	wiemöglich	geschehen.	Vor	der	Erteilung	von	Weisungen	(§	10)sind	die	Vertreter	der	Jugendgerichtshilfe	stets	zu	hören;kommt	eine	Betreuungsweisung	in	Betracht,	sollen	sie	sichauch	dazu	äußern,	wer	als	Betreuungshelfer	bestellt	werdensoll.
Wenn	auch	die	Aufgabe	der	Jugendgerichtshilfe	dem	Jugendamt	obliegt,kann	sie	aber	auch	von	einem	anerkannten	Träger	der	freienJugendhilfe	übernommen	werden.	Die	rechtliche	Grundlage	hierzu�inden	wir	in	§	52	SGB	VIII	(Kinder-	und	Jugendhilfegesetz).	Ingrößeren	Städten	ist	die	Jugendgerichtshilfe	ein	eigenständigerFachdienst,	während	in	Landkreisen	die	JGH	meist	eine	von	vielenAufgaben	des	Allgemeinen	Sozialen	Dienstes	ist.
§ 52 SGB VIII – Mitwirkung in Verfahren nach dem
Jugendgerichtsgesetz(1)		Das	Jugendamt	hat	nach	Maßgabe	der	§§	38	und	50	Abs.	3	Satz2	des	Jugendgerichtsgesetzes	im	Verfahren	nach	dem



Jugendgerichtsgesetz	mitzuwirken.(2)		Das	Jugendamt	hat	frühzeitig	zu	prüfen,	ob	für	denJugendlichen	oder	den	jungen	Volljährigen	Leistungen	derJugendhilfe	in	Betracht	kommen.	Ist	dies	der	Fall	oder	ist	einegeeignete	Leistung	bereits	eingeleitet	oder	gewährt	worden,	sohat	das	Jugendamt	den	Staatsanwalt	oder	den	Richterumgehend	davon	zu	unterrichten,	damit	geprüft	werden	kann,ob	die	Leistung	ein	Absehen	von	der	Verfolgung	(§	45	JGG)	odereine	Einstellung	des	Verfahrens	(§	47	JGG)	ermöglicht.(3)		Der	Mitarbeiter	des	Jugendamtes	oder	des	anerkanntenTrägers	der	freien	Jugendhilfe,	der	nach	§	38	Abs.	2	Satz	2	desJugendgerichtsgesetzes	tätig	wird,	soll	den	Jugendlichen	oderden	jungen	Volljährigen	während	des	gesamten	Verfahrensbetreuen.
Bis	Anfang	der	1980er	Jahre	überwog	in	der	Jugendgerichtshilfe	dieHilfe	für	das	Gericht	bzw.	den*die	Jugendrichter*in	als	zentrale	Persondes	Prozesses,	sozialpädagogische	Aufgaben	erschienen	nachrangig.Trenczek	(2009)	verweist	mit	Recht	darauf,	dass	die	einerseitsjugendhilfeorientierte	und	andererseits	jugendstrafrechtlicheAufgabenstellung	zwangsläu�ig	zu	Kon�likten	im	Aufgaben-	undSelbstverständnis	der	Sozialen	Arbeit	führt.	Die	Praxis,	so	Trenczek,habe	sich	in	weiten	Teilen	pragmatisch	eingerichtet	und	sich	auf	dieVorlage	von	Jugendhilfeberichten,	die	Wahrnehmung	vonGerichtsterminen,	die	Äußerung	von	Sanktionsvorschlägen	und	dieUmsetzung	gerichtlich	angeordneter	Weisungen	und	Au�lagenkonzentriert.Das	SGB	VIII	hebt	nun	die	sozialpädagogische	Verantwortung	derJugend-(Gerichts-)Hilfe	hervor.	Auch	wenn	das	Jugendamt	seineDienste	aus	Anlass	eines	Strafverfahrens	anbietet,	handelt	es	sich	stetsum	ein	sozialpädagogisch	intendiertes	Angebot	(Trenczek	2009).	Indem	oben	zitierten	§	52	Absatz	2	SGB	VIII	wird	das	Jugendamt	dazuverp�lichtet	»frühzeitig	zu	prüfen,	ob	für	den	Jugendlichen	oder	denjungen	Volljährigen	Leistungen	der	Jugendhilfe	in	Betracht	kommen.«Das	SGB	VIII	vermeidet	bewusst	den	Begriff	»Jugendgerichtshilfe«	undspricht	stattdessen	von	der	Mitwirkung	der	Jugendhilfe	im	Verfahren


